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Der Vermächtnisnehmer (als leb-
zeitiger Privatpfleger, Beistand, 
 Generalbevollmächtigter und Vor-
sorgebeauftragter in Personal-
union) ist erbunwürdig; seine Ver-
mächtnisklage wurde abgewiesen
BGer 5A_993/2020*

Daniel Abt**
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I.  Kurzfassung des Sachverhaltes

1. Beschwerdeführer A war ab 1996 als Pflegefach-
mann selbstständig berufstätig. In der Psychiatri-
schen Klinik lernte er die Erblasserin X kennen, die 
sich dort zur Behandlung einer Depression aufhielt. 
Auf Anfrage von X, ob A sie nach ihrem Klinikauf-
enthalt zu Hause pflegen und betreuen wolle, über-
nahm A ab Mai 1997 persönlich die private Pflege 
und Betreuung von X bis zu deren Tod.

2. X errichtete am 28. März 2010 und am 18. De-
zember 2014 eigenhändig letztwillige Verfügungen. 
Darin setzte sie Erben ein. Zudem vermachte sie A 
ihre Liegenschaft und ordnete an, dass allenfalls 
bestehende Hypotheken aus dem Nachlass zurück-
zuzahlen seien und allfällige Erbschaftssteuern im 
Zusammenhang mit dem Vermächtnis zulasten des 
Nachlasses gingen.

3. X verstarb 2015. Erben sind ihre drei Brüder bzw. 
deren Nachkommen. Die von ihr bestellte Willens-
vollstreckerin weigerte sich, A das Vermächtnis aus-
zuliefern.

4.  Daraufhin klagte A auf Ausrichtung des Ver-
mächtnisses, wobei er seine Klage gegen die Wil-
lensvollstreckerin richtete, welche den Erben den 
Streit verkündete. Infolgedessen traten die Erben 
B, C, D, E, F und G in den Prozess ein. Sie bean-
tragten die Abweisung der Klage und die Feststel-
lung der Erbunwürdigkeit von A, eventualiter die 
Ungültigerklärung der beiden letztwilligen Verfügun-
gen der Erblasserin, subeventualiter die Ungültig-
erklärung der letztwilligen Verfügung vom 18. De-
zember 2014.

5. Sowohl das Bezirksgericht Kreuzlingen wie auch 
das Obergericht des Kantons Thurgau wiesen die 
Vermächtnisklage mit der Begründung ab, A sei 
erbunwürdig. 

6. A beantragte dem Bundesgericht, seine Klage gut-
zuheissen, eventualiter den obergerichtlichen Ent-
scheid aufzuheben und die Sache zur Neuentschei-
dung mit allfälliger Ergänzung des Beweisverfah-
rens an das Obergericht zurückzuweisen.

* Urteil des Bundesgerichts vom 2. November 2021.
** Dr. iur., Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner bei Thomann  

Fischer, Rechtsanwälte und Notare, Basel. – Der Autor 
dankt Claudia Erbsmehl, MLaw, Rechtsanwältin bei 
ThomannFischer, Rechtsanwälte und Notare, Basel, für 
die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Der vollständige Artikel ist online unter www.swisslex.ch abrufbar.

https://www.swisslex.ch/doc/clawrev/7c8a5737-6bd4-45d9-897d-e330145d2124/source/hitlist-search


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: MyriadPro-Bold 12.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 90.71 points, vertical 42.52 points
     Colour: Default (black)
     Prefix text: 'Der vollständige Artikel ist online unter www.swisslex.ch abrufbar.'
     Suffix text: ''
      

        
     D:20230517150743
      

        
     1
     1
     
     TL
     Der vollständige Artikel ist online unter www.swisslex.ch abrufbar.
     1
     1
     0
     0
     1
     1
     MyriadPro-Bold
     1
     0
     1
     979
     904
    
     0
     1
     R0
     12.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     [Doc:FileName]
     90.7087
     42.5197
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3f
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     1
     2
     1
     A68D8A7C-CCBA-477C-84BF-2E96C4CC4EE8
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





